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Betriebsvereinbarung Mitarbeiterinnengespräch an der 
Medizinischen Universität Innsbruck 

abgeschlossen zwischen der Medizinischen Universität Innsbruck, vertreten 
durch die Rektorin, 

und dem Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal, vertreten durch den 
Vorsitzenden, 

und dem Betriebsrat für das allgemeine Universitätspersonal, vertreten durch 
den Vorsitzenden 

Präambel 

Das Mitarbeiterinnengespräch ist ein Element der kooperativen Personalführung und 
Personalentwicklung. Es ist ein Steuerungselement im Zusammenhang mit 
Zielvereinbarungen und hat darüber hinaus eine wichtige Funktion zur Förderung der 
Organisationskultur. 

Die Durchführung von Mitarbeiterinnengesprächen zählt zum Aufgabenbereich der 
Führungskräfte. Die Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen 
und ein entsprechender Informationsaustausch sind die Voraussetzung und 
Grundlage für eine erfolgreiche und zufriedenstellende Zusammenarbeit. 
Mitarbeiterinnengespräche ersetzen nicht die alltägliche persönliche und fachliche 
Kommunikation. Anerkennung für Leistungen sowie konstruktive Kritik sollen zeitnah 
und anlassbezogen geäußert werden, aktuelle Probleme zwischen Vorgesetzten und 
Mitarbeiterinnen sollen unmittelbar besprochen und geklärt werden. Die den 
Mitarbeiterinnen gesetzlich und organisationsrechtlich eingeräumten Rechte (z.B. 
Befassung des Betriebsrates, des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen) 
bleiben unberührt. 

§1 
Rechtsgrundlage, Geltungsbereich und Regelungsgegenstand 

(1) Diese Betriebsvereinbarung wird auf der Grundlage der Ermächtigung durch §§ 4 
Z 1 iVm 9 Abs 4 des Kollektivvertrags für die Arbeitnehmerinnen der Universitäten 
abgesctilossen. 

(2) Diese Betriebsvereinbarung gilt persönlich für alle Arbeitnehmerinnen der 
Medizinischen Universität Innsbruck gern. § 36 ArbVG (Arbeitsverfassungsgesetz, 
BGBI. Nr. 22/1974 idgF), welche von den abschließenden Betriebsräten vertreten 
werden und dem Kollektivvertrag für die Arbeitnehmerinnen der Universitäten 
unterliegen. 

(3) Diese Betriebsvereinbarung gilt sachlich als Richtlinie für das Mitarbeiterinnen-
gespräch und trifft dazu nähere Regelungen im Rahmen der Vorgaben von § 9 Abs 4 
des Kollektivvertrags für die Arbeitnehmerinnen der Universitäten. 
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(3) Ausgenommen von der Verschwiegenheitspflicht sind 
1. die zur Dokumentation benötigten Angaben gem. § 8 Abs 2 
2. die erforderlichen Ressourcen gem. § 9 

(4) Weisungen, denen nachzukommen eine Verletzung der Verschwiegenheit zur 
Folge haben könnte, sind absolut nichtig und dürfen nicht befolgt werden. 

§ 11 
Geltungsdauer und Inkrafttreten 

(1) Diese Betriebsvereinbarung gilt für drei Jahre ab dem Tag des Inkrafttretens. Die 
Geltungsdauer verlängert sich jeweils um ein Jahr, außer eine der Vertragsparteien 
widerspricht zumindest drei Monate vor Ablauf der Geltungsdauer einer weiteren 
Verlängerung. 

(2) Diese Betriebsvereinbarung tritt mit dem Ablauf des Tages der Veröffentlichung 
im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Innsbruck in Kraft. 

(3) Die Betriebsvereinbarung MitarbeiterInnengespräch an der Medizinischen 
Universität Innsbruck, abgeschlossen am 15.6.2011, veröffentlicht am 23.11.2011 im 
Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Innsbruck, Studienjahr 2011/2012, 4. 
Stück, Nr. 29, tritt mit dem Ablauf des Tages nach der Veröffentlichung dieser 
Betriebsvereinbarung im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Innsbruck 
außer Kraft. 
 
 
Innsbruck, am 21.02.2017 
 
 
Für das Rektorat der Medizinischen Universität Innsbruck:  
 
 
 
o. Univ.-Prof.in Dr.in Helga Fritsch eh 
Rektorin 
 
 
Für den Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal:  
 
 
 
ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Freysinger eh 
Vorsitzender 
 
 
Für den Betriebsrat für das allgemeine Universitätspersonal:  
 
 
 
FOI Mathias Schaller eh 
Vorsitzender 
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